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SCHREIBEN DES GERICHTSHERRN [ VON OBER]NEUNFORN, [ HANS KASPAR]
ESCHER, AANbSUS ANNA; '»[WEIL , / .VERWITWETE]PBRACK, ^BUERGERIN
VON SCHRIESHEIM

"Von dem botten habe wider schreiben erhallten , darüber Ewer Schweger hieher

ins Schloss beschikt , den Theil Rodel [ kurz zuvor war der Gatte der Susanna,
1

Hans Georg Brack,  gestorben ] undt alles wider ordentlich durchgangen

undt endtlich funden , dess Eüch noch etwas weniges ushingehördt , welches auf

ein arme wittib kommen sollte . Da jedoch die Schwegere , obgleich die Frauw

es bezahlen könnte , nichts ushin lassen wurdendt , weilen , laut des Theil Ro¬

dels die brüder schuldig , einander helfen die schulden , so hervor kommendt,

zue bezahlen . Also seindt seith der Zitt sie getheilt über die 150 fl . hervor¬

kommen , so sie bezahlen müssen , undt stehend in sorgen , noch weiters hervor-

kommen werdend , deswegen obgleich man Eüch noch ettwas restirte , Sie zue dem

endt solches einbehallten müssendt . Auch ist über die Kranckheit undt betrüb-

nus über die 20 fl . usgesäkhelt worden . Die Kleider betreffend seindt selbige

noch hier , verzehrt undt versetzt , die dem Botten gezeiget worden , undt Er

selbsten sagen kan , undt also der nutz undt kosten nicht erleiden möchtend,

weder nunder zue fergen noch hier zue gellt zue machen . Das nun Jhr meldendt,

wollend selbsten mit den Kindern herauf kommen undt dem Schwegeren vor die

Thur setzen . Als berichte Eüch , das Ewer Mann [Hans Georg Brack ] seelig des



Bürgerrecht hier vifgeben , undt also die Kinder weder Theil noch ansprach hier

zuo bliben habendt , dass also Eure arme Kindt deswegen viel zue kurtz , undt

ein armseelig Leben führen müssendt . So endtlichen wider verhoffen kein schul¬

den auf den güthern mehr hervor kommend , sollendt Jhr versichert sein , das

Jch mit allem recht Eüch helffen werde , so ettwan mit der Zeit die arme Witt-

frauw , so noch ettwas restirt zue hausen käme Wen es Eüch nunder schikhen

müsse . Als wollend Jhr Eüch deswegen keine weitere Kosten wie auch den Leüthen

hier machen , welches alles umbsonst undt vergebens . Den brieff so man Eüch

überschikt , ist einem buben der gesagt , das Er express hieher komme, überge¬

ben worden , auch guth Speis undt Trunck , wie auch 12 batzen baar gellt . Das

also der Mann , so vier gülden geforderet Eüch unrecht gethan . Jst also was

Jch Eüch diser sach halben melden können , undt wer mir lieb , so Jch Eüch laut

Ewerem begehren behulfflich sein köndte " .

1 ) s . AH 50/59
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